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Avis juridique important 

21994A1223(05)
Die multilaterale Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986- 1994) - Anhang 1 - Anhang 1A -
Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher
Maßnahmen (WTO-GATT 1994) WTO-"GATT 1994" 

Amtsblatt Nr. L 336 vom 23/12/1994 S. 0040 - 0048
Finnische Sonderausgabe: Kapitel 11 Band 38 S. 0042 
Schwedische Sonderausgabe: Kapitel 11 Band 38 S. 0042 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE ANWENDUNG GESUNDHEITSPOLIZEILICHER UND
PFLANZENSCHUTZRECHTLICHER MASSNAHMEN
DIE MITGLIEDER -
unter erneuter Bekräftigung der Tatsache, daß kein Land daran gehindert werden soll, Maßnahmen zum Schutz
des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu treffen, sofern solche Maßnahmen nicht
so angewendet werden, daß sie ein Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen
Ländern, in denen die gleichen Bedingungen herrschen, oder eine verschleierte Beschränkung des
internationalen Handels darstellen,
in dem Wunsch, die Gesundheit von Menschen und Tieren und die pflanzenschutzrechtliche Lage im Gebiet aller
Mitglieder zu verbessern;
in der Erkenntnis, daß gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen häufig aufgrund von
bilateralen Abkommen oder Protokollen angewendet werden;
in dem Wunsch, einen multilateralen Rahmen von Regeln und Disziplinen für die Entwicklung, Annahme und
Durchsetzung von gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen zu schaffen, um deren
nachteilige Auswirkungen auf den Handel auf ein Mindestmaß zu beschränken;
in Anerkennung dessen, daß internationale Normen, Richtlinien und Empfehlungen in dieser Hinsicht einen
wichtigen Beitrag leisten können;
in dem Wunsch, die Anwendung von gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen zu
fördern, die zwischen den Mitgliedern auf der Grundlage von internationalen Normen, Richtlinien und
Empfehlungen, die von den zuständigen internationalen Organisationen einschließlich der Kommission des Codex
Alimentarius, des Internationalen Tierseuchenamts und der im Rahmen der Internationalen
Pflanzenschutzkonvention tätigen einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen entwickelt worden
sind, harmonisiert werden, ohne daß die Mitglieder gezwungen werden, das ihnen angemessen erscheinende
Niveau des Schutzes des Leben oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu ändern;
in Anerkennung dessen, daß für Entwicklungsland-Mitglieder bei der Einhaltung der gesundheitspolizeilichen und
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen der Einfuhrmitglieder und folglich beim Marktzugang besondere
Schwierigkeiten auftreten können, und in dem Wunsch, sie bei ihren Bemühungen auf diesem Gebiet zu
unterstützen,
in dem Wunsch, dementsprechend Durchführungsbestimmungen zu den Artikeln des GATT 1994 auszuarbeiten,
die die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen betreffen, insbesondere
zu Artikel XX Buchstabe b) (1) -
KOMMEN WIE FOLGT ÜBEREIN:
Artikel 1
Allgemeine Bestimmungen
1. Dieses Übereinkommen gilt für alle gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen, die
sich mittelbar oder unmittelbar auf den internationalen Handel auswirken können. Solche Maßnahmen werden
gemäß diesem Übereinkommen entwickelt und angewendet.
2. Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten die Definitionen in Anhang A.
3. Die Anhänge sind Bestandteil dieses Übereinkommens.
4. Dieses Übereinkommen lässt die Rechte der Mitglieder nach dem Übereinkommen über technische
Handelshemmnisse in bezug auf nicht in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallende Maßnahmen
unberührt.
Artikel 2
Grundlegende Rechte und Pflichten
1. Die Mitglieder haben das Recht, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen zu treffen,
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die zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen notwendig sind, sofern
solche Maßnahmen nicht im Widerspruch zu diesem Übereinkommen stehen.
2. Die Mitglieder stellen sicher, daß eine gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahme nur
insoweit angewendet wird, wie dies zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder
Pflanzen notwendig ist, auf wissenschaftlichen Grundsätzen beruht und ausser in Fällen nach Artikel 5 Absatz 7
nicht ohne hinreichenden wissenschaftlichen Nachweis beibehalten wird.
3. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen
keine willkürliche oder ungerechtfertigte Diskriminierung zwischen Mitgliedern, in denen die gleichen oder
ähnliche Bedingungen herrschen, oder zwischen ihrem eigenen Gebiet und anderen Mitgliedern bewirken.
Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen werden nicht so angewendet, daß sie zu einer
verschleierten Beschränkung des internationalen Handels führen.
4. Gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, die mit den einschlägigen Bestimmungen
dieses Übereinkommens übereinstimmen, gelten als im Einklang mit den die Anwendung von
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen betreffenden Verpflichtungen der Mitglieder
aufgrund des GATT 1994, insbesondere mit Artikel XX Buchstabe b).
Artikel 3
Harmonisierung
1. Mit dem Ziel, eine möglichst weitgehende Harmonisierung der gesundheitspolizeilichen und
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen zu erreichen, stützen sich die Mitglieder bei ihren gesundheitspolizeilichen
oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen auf internationale Normen, Richtlinien oder Empfehlungen, soweit
diese bestehen, es sei denn, daß in diesem Übereinkommen und insbesondere in Absatz 3 etwas Gegenteiliges
bestimmt ist.
2. Gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, die internationalen Normen, Richtlinien
oder Empfehlungen entsprechen, gelten als notwendig zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von
Menschen, Tieren oder Pflanzen und als im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses
Übereinkommens und des GATT 1994.
3. Die Mitglieder können gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen einführen oder
beibehalten, die ein höheres gesundheitspolizeiliches oder pflanzenschutzrechtliches Schutzniveau bewirken als
das, welches durch Maßnahmen auf der Grundlage der einschlägigen internationalen Normen, Richtlinien oder
Empfehlungen erreicht würde, wenn eine wissenschaftliche Begründung vorliegt oder sich dieses höhere Niveau
als Folge des von einem Mitglied gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Artikels 5 Absätze 1 bis 8 als
angemessen festgelegten gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Schutzes ergibt (2).
Unbeschadet der vorstehenden Bestimmung dürfen Maßnahmen, die ein gesundheitspolizeiliches oder
pflanzenschutzrechtliches Schutzniveau erreichen, das sich von dem unterscheidet, das durch auf internationalen
Normen, Richtlinien oder Empfehlungen beruhende Maßnahmen erreicht würde, nicht im Widerspruch zu den
übrigen Bestimmungen dieses Übereinkommens stehen.
4. Die Mitglieder beteiligen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten voll und ganz an den Arbeiten der zuständigen
internationalen Organisationen und ihrer Unterorganisationen, insbesondere der Kommission des Codex
Alimentarius, des Internationalen Tierseuchenamts und der im Rahmen der Internationalen
Pflanzenschutzkonvention tätigen internationalen und regionalen Organisationen, um in deren Rahmen die
Entwicklung und regelmässige Überprüfung von Normen, Richtlinien oder Empfehlungen in bezug auf alle
Aspekte gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen zu fördern.
5. Der Ausschuß für gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen gemäß Artikel 12 Absätze
1 und 4 erarbeitet ein Verfahren zur Überwachung des internationalen Harmonisierungsprozesses und
koordiniert die diesbezueglichen Anstrengungen mit den zuständigen internationalen Organisationen.
Artikel 4
Gleichwertigkeit
1. Die Mitglieder erkennen gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen anderer Mitglieder
als gleichwertig an, selbst wenn sich diese Maßnahmen von ihren eigenen oder von denen anderer mit der
gleichen Ware handelnder Mitglieder unterscheiden, wenn das Ausfuhrmitglied dem Einfuhrmitglied objektiv
nachweist, daß seine Maßnahmen das von dem Einfuhrmitglied als angemessen betrachtete
gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Schutzniveau erreichen. Für diesen Zweck erhält das
Einfuhrmitglied auf Ersuchen vertretbaren Zugang zu Kontroll-, Prüf- und sonstigen einschlägigen Verfahren.
2. Die Mitglieder treten auf Ersuchen in Konsultationen ein mit dem Ziel, bilaterale und multilaterale
Übereinkünfte über die Anerkennung der Gleichwertigkeit bestimmter gesundheitspolizeilicher oder
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen zu erzielen.
Artikel 5
Risikobewertung und Festlegung des angemessenen gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen
Schutzniveaus
1. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen auf
einer den Umständen angepassten Bewertung der Gefahren für das Leben oder die Gesundheit von Menschen,
Tieren oder Pflanzen beruhen, wobei die von den zuständigen internationalen Organisationen entwickelten
Risikobewertungsmethoden zugrunde gelegt werden.
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2. Bei der Bewertung der Gefahren berücksichtigen die Mitglieder das verfügbare wissenschaftliche
Beweismaterial, die einschlägigen Verfahren und Produktionsmethoden, die einschlägigen Inspektions-,
Probenahme- und Prüfverfahren, das Vorkommen bestimmter Krankheiten oder Schädlinge, das Bestehen
schädlings- oder krankheitsfreier Gebiete, die einschlägigen ökologischen und Umweltbedingungen sowie
Quarantäne oder sonstige Behandlungen.
3. Bei der Bewertung der Gefahren für das Leben oder die Gesundheit von Tieren oder Pflanzen und bei der
Festlegung der Maßnahme, durch die ein angemessener gesundheitspolizeilicher oder pflanzenschutzrechtlicher
Schutz vor solchen Gefahren erreicht werden soll, berücksichtigen die Mitglieder die einschlägigen
wirtschaftlichen Faktoren, den potentiellen Schaden durch Produktions- oder Absatzausfälle im Falle der
Einschleppung, des Auftretens oder der Verbreitung eines Schädlings oder einer Krankheit, die Kosten der
Bekämpfung oder Ausrottung im Gebiet des Einfuhrmitglieds und die relative Kostenwirksamkeit alternativer
Methoden zur Risikobegrenzung.
4. Bei der Festlegung des angemessenen gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Schutzniveaus
berücksichtigen die Mitglieder das Ziel, die nachteiligen Auswirkungen auf den Handel auf ein Mindestmaß zu
beschränken.
5. Mit dem Ziel einer konsequenten Anwendung des Konzepts eines angemessenen Niveaus des
gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Schutzes vor Gefahren für das Leben oder die
Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen vermeidet jedes Mitglied willkürliche oder ungerechtfertigte
Unterschiede des Schutzniveaus, das er unter unterschiedlichen Umständen als angemessen erachtet, wenn
solche Unterschiede zu Diskriminierung oder verschleierten Beschränkungen des internationalen Handels führen.
Die Mitglieder arbeiten gemäß Artikel 12 Absatz 1, 2 und 3 im Ausschuß zusammen, um Richtlinien zur
Förderung der praktischen Umsetzung dieser Bestimmung zu entwickeln. Bei der Entwicklung von Richtlinien
berücksichtigt der Ausschuß alle einschlägigen Faktoren einschließlich der aussergewöhnlichen Natur von
Gesundheitsrisiken für den Menschen, denen sich Personen freiwillig aussetzen.
6. Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 2 stellen die Mitglieder bei der Einführung oder Beibehaltung von
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen zur Erreichung des angemessenen
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Schutzniveaus sicher, daß solche Maßnahmen nicht
handelsbeschränkender sind als notwendig, um unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen
Durchführbarkeit (3) das angemessene gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Schutzniveau zu
erreichen.
7. In Fällen, in denen das einschlägige wissenschaftliche Beweismaterial nicht ausreicht, kann ein Mitglied
gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen vorübergehend auf der Grundlage der
verfügbaren einschlägigen Angaben einschließlich Angaben zuständiger internationaler Organisationen sowie auf
der Grundlage der von anderen Mitgliedern angewendeten gesundheitspolizeilichen oder
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen einführen. In solchen Fällen bemühen sich die Mitglieder, die
notwendigen zusätzlichen Informationen für eine objektivere Risikobewertung einzuholen, und nehmen
innerhalb einer vertretbaren Frist eine entsprechende Überprüfung der gesundheitspolizeilichen oder
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahme vor.
8. Hat ein Mitglied Grund zu der Annahme, daß eine bestimmte gesundheitspolizeiliche oder
pflanzenschutzrechtliche Maßnahme, die von einem anderen Mitglied eingeführt oder beibehalten wird, seine
Ausfuhren beschränkt oder beschränken könnte, und stützt sich die betreffende Maßnahme nicht auf die
einschlägigen internationalen Normen, Richtlinien oder Empfehlungen oder gibt es keine solchen Normen,
Richtlinien oder Empfehlungen, so kann eine Erläuterung der Gründe für diese gesundheitspolizeiliche oder
pflanzenschutzrechtliche Maßnahme verlangt werden, die von dem Mitglied, das die Maßnahme beibehält, zu
liefern ist.
Artikel 6
Anpassung an regionale Bedingungen einschließlich schädlings- oder krankheitsfreie Gebiete und Gebiete mit
geringem Auftreten von Schädlingen oder Krankheiten
1. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen
den gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Gegebenheiten des Gebiets, das ein ganzes Land,
ein Teil eines Landes oder ein alle oder bestimmte Teile mehrerer Länder einschließendes Gebiet sein kann, in
dem die Ware ihren Ursprung hat und für das die Ware bestimmt ist. Bei der Bewertung der
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Gegebenheiten eines Gebiets ziehen die Mitglieder unter
anderem die Intensität des Auftretens bestimmter Krankheiten oder Schädlinge, das Bestehen von Ausrottungs-
oder Bekämpfungsprogrammen sowie die geeigneten Kriterien oder Richtlinien, die von den zuständigen
internationalen Organisationen entwickelt werden können, in Betracht.
2. Die Mitglieder erkennen insbesondere das Konzept von schädlings- oder krankheitsfreien Gebieten oder
Gebieten mit geringem Auftreten von Schädlingen oder Krankheiten an. Die Festlegung solcher Gebiete stützt
sich auf Faktoren wie geographische Lage, Ökosysteme, epidemiologische Überwachung und Wirksamkeit
gesundheitspolizeilicher oder pflanzenschutzrechtlicher Kontrollen.
3. Ausfuhrmitglieder, die behaupten, daß Teile ihres Gebiets schädlings- oder krankheitsfreie Gebiete oder
Gebiete mit geringem Auftreten von Schädlingen oder Krankheiten sind, liefern das notwendige Beweismaterial,
um dem Einfuhrmitglied den objektiven Nachweis zu erbringen, daß die betreffenden Gebiete schädlings- oder
krankheitsfreie Gebiete oder Gebiete mit geringem Auftreten von Schädlingen oder Krankheiten sind und
voraussichtlich bleiben werden. Für diesen Zweck erhält das Einfuhrmitglied auf Ersuchen vertretbaren Zugang
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zu Kontroll-, Prüf- und sonstigen einschlägigen Verfahren.
Artikel 7
Transparenz
Die Mitglieder notifizieren Änderungen ihrer gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen
und machen Angaben über ihre gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen nach
Maßgabe des Anhangs B.
Artikel 8
Kontroll-, Inspektions- und Genehmigungsverfahren
Die Mitglieder beachten Anhang C bei der Durchführung von Kontroll-, Inspektions- und Genehmigungsverfahren
einschließlich nationaler Systeme zur Genehmigung der Verwendung von Zusätzen oder zur Festlegung von
Toleranzen für Verunreinigungen in Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln und stellen ansonsten sicher,
daß ihre Verfahren nicht im Widerspruch zu diesem Übereinkommen stehen.
Artikel 9
Technische Unterstützung
1. Die Mitglieder kommen überein, die Bereitstellung technischer Unterstützung für andere Mitglieder,
insbesondere Entwicklungsland-Mitglieder, entweder bilateral oder durch die zuständigen internationalen
Organisationen zu erleichtern. Diese Unterstützung kann unter anderem Verarbeitungstechniken, Forschung und
Infrastruktur einschließlich der Errichtung nationaler vorschriftensetzender Stellen betreffen und in Form von
Beratung, Krediten, Zuwendungen und Zuschüssen, auch für die Einholung technischer Gutachten, für
Ausbildung und für Ausrüstung, erfolgen, um den betreffenden Ländern die Möglichkeit zu geben, sich auf die
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen einzustellen und solchen Maßnahmen zu
entsprechen, die notwendig sind, um das angemessene gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche
Schutzniveau auf ihren Ausfuhrmärkten zu erreichen.
2. Soweit ein ausführendes Entwicklungsland-Mitglied wesentliche Investitionen tätigen muß, um den
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Erfordernissen eines Einfuhrmitglieds zu entsprechen,
zieht das letztere die Bereitstellung von technischer Unterstützung in Betracht, die dem Entwicklungsland-
Mitglied die Möglichkeit gibt, seine Marktzugangsmöglichkeiten für die betreffende Ware zu erhalten und
auszuweiten.
Artikel 10
Besondere und differenzierte Behandlung
1. Die Mitglieder berücksichtigen bei der Ausarbeitung und Anwendung gesundheitspolizeilicher oder
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen die besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder, insbesondere
der am wenigsten entwickelten Mitglieder.
2. Soweit das angemessene gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Schutzniveau Spielraum für
eine stufenweise Einführung neuer gesundheitspolizeilicher oder pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen lässt,
sollen für Erzeugnisse, die für Entwicklungsland-Mitglieder von Interesse sind, längere Umsetzungsfristen
festgesetzt werden, damit die Ausfuhrmöglichkeiten erhalten bleiben.
3. Um sicherzustellen, daß Entwicklungsland-Mitglieder dieses Übereinkommen einhalten können, wird der
Ausschuß ermächtigt, solchen Ländern auf Ersuchen bestimmte zeitlich begrenzte vollständige oder teilweise
Ausnahmen von den Verpflichtungen nach diesem Übereinkommen zu gewähren, wobei ihre Finanz-, Handels-
und Entwicklungsbedürfnisse in Betracht gezogen werden.
4. Die Mitglieder sollen die aktive Teilnahme von Entwicklungsland-Mitgliedern in den zuständigen
internationalen Organisationen fördern und erleichtern.
Artikel 11
Konsultationen und Streitbeilegung
1. Konsultationen und Streitbeilegung nach diesem Übereinkommen unterliegen den Artikeln XXII und XXIII des
GATT 1994, ergänzt und ausgelegt durch die Streitbeilegungsvereinbarung, sofern nicht in diesem
Übereinkommen ausdrücklich etwas Gegenteiliges bestimmt ist.
2. Geht es bei einem Streitfall im Rahmen dieses Übereinkommens um wissenschaftliche oder technische
Fragen, so soll sich die Sondergruppe von Sachverständigen beraten lassen, die von der Sondergruppe im
Benehmen mit den Streitparteien ausgewählt werden. Zu diesem Zweck kann die Sondergruppe, wenn sie dies
für zweckmässig hält, auf Ersuchen einer Streitpartei oder von sich aus eine beratende technische
Sachverständigengruppe einsetzen oder die zuständigen internationalen Organisationen konsultieren.
3. Dieses Übereinkommen berührt nicht die Rechte der Mitglieder aufgrund anderer internationaler
Übereinkünfte einschließlich des Rechts, Vermittlung oder Streitbeilegungsverfahren anderer internationaler
Organisationen oder im Rahmen einer internationalen Übereinkunft in Anspruch zu nehmen.
Artikel 12
Verwaltung
1. Es wird ein Ausschuß für gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen eingesetzt, um ein
ordentliches Forum für Konsultationen zu schaffen. Der Ausschuß erfuellt die zur Durchführung dieses
Übereinkommens oder zur Förderung seiner Ziele notwendigen Aufgaben, insbesondere im Bereich der
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Harmonisierung. Der Ausschuß trifft seine Beschlüsse im Wege des Konsensus.
2. Der Ausschuß fördert und erleichtert ad hoc eingeleitete Konsultationen oder Verhandlungen seiner Mitglieder
über besondere gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Fragen. Der Ausschuß fördert die
Anwendung internationaler Normen, Richtlinien oder Empfehlungen durch alle Mitglieder und betreut zu diesem
Zweck technische Konsultationen und Studien mit dem Ziel einer zunehmenden Koordinierung und Integration
von internationalen und nationalen Systemen und Verfahren für die Genehmigung von Nahrungsmittelzusätzen
oder die Festlegung von Toleranzen für Verunreinigungen in Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln.
3. Der Ausschuß unterhält enge Kontakte mit den zuständigen internationalen Organisationen im Bereich des
gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Schutzes, insbesondere mit der Kommission des Codex
Alimentarius, dem Internationalen Tierseuchenamt und dem Sekretariat der Internationalen
Pflanzenschutzkonvention, mit dem Ziel, die bestmögliche wissenschaftliche und technische Beratung für die
Verwaltung dieses Übereinkommens sicherzustellen und unnötige Doppelarbeit zu vermeiden.
4. Der Ausschuß entwickelt ein Verfahren für die Überwachung des Prozesses der internationalen
Harmonisierung und der Anwendung internationaler Normen, Richtlinien oder Empfehlungen. Zu diesem Zweck
soll der Ausschuß in Verbindung mit den zuständigen internationalen Organisationen ein Verzeichnis der
internationalen Normen, Richtlinien oder Empfehlungen im Zusammenhang mit gesundheitspolizeilichen oder
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen aufstellen, die nach Feststellung des Ausschusses erhebliche
Auswirkungen auf den Handel haben. Das Verzeichnis gibt für jedes Mitglied die internationalen Normen,
Richtlinien oder Empfehlungen an, deren Einhaltung eine Voraussetzung für die Einfuhr ist oder auf deren
Grundlage die den betreffenden Normen entsprechenden Waren Marktzugang erhalten. In Fällen, in denen ein
Mitglied keine internationale Norm, Richtlinie oder Empfehlung als Voraussetzung für die Einfuhr anwendet, gibt
das betreffende Mitglied den Grund dafür an und erklärt insbesondere, ob seiner Meinung nach die betreffende
Norm nicht streng genug ist, um das angemessene gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche
Schutzniveau zu gewährleisten. Wenn ein Mitglied seine Haltung ändert, nachdem es die Anwendung einer
Norm, Richtlinie oder Empfehlung als Voraussetzung für die Einfuhr angegeben hat, liefert es eine Erklärung für
die Änderung und setzt das Sekretariat sowie die zuständigen internationalen Organisationen davon in Kenntnis,
es sei denn, Notifikation und Erklärung erfolgen nach dem Verfahren des Anhangs B.
5. Um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden, kann der Ausschuß, soweit zweckmässig, beschließen, sich auf
Informationen zu stützen, die aus den einschlägigen Verfahren, insbesondere Notifikationsverfahren, der
zuständigen internationalen Organisationen hervorgehen.
6. Der Ausschuß kann auf Veranlassung eines der Mitglieder durch geeignete Kanäle die zuständigen
internationalen Organisationen oder ihre Unterorganisationen einladen, besondere Fragen im Zusammenhang
mit einer Norm, Richtlinie oder Empfehlung einschließlich der Erklärungen für die Nichtanwendung gemäß Absatz
4 zu prüfen.
7. Der Ausschuß prüft die Handhabung und Durchführung dieses Übereinkommens drei Jahre nach dem
Inkrafttreten des WTO-Abkommens und sodann bei Bedarf. Unter anderem im Hinblick auf die bei der
Durchführung dieses Übereinkommens gewonnenen Erfahrungen wird der Ausschuß dem Rat für Warenverkehr,
soweit zweckmässig, Änderungen des Wortlauts dieses Übereinkommens vorschlagen.
Artikel 13
Durchführung
Die Mitglieder sind nach diesem Übereinkommen voll verantwortlich für die Erfuellung aller darin enthaltenen
Verpflichtungen. Die Mitglieder werden positive Maßnahmen und Verfahren zur Unterstützung der Einhaltung
dieses Übereinkommens durch andere Stellen als die der Zentralregierung erarbeiten und durchführen. Die
Mitglieder treffen die ihnen zur Verfügung stehenden geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß
nichtstaatliche Stellen in ihren Gebieten sowie regionale Stellen, denen die zuständigen Stellen in ihren Gebieten
als Mitglieder angehören, die einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens einhalten. Ausserdem
treffen die Mitglieder keine Maßnahmen, die die Wirkung haben, diese regionalen Stellen, nichtstaatlichen
Stellen oder Stellen einer lokalen Regierung oder Verwaltung mittelbar oder unmittelbar zu verpflichten oder zu
ermutigen, in einer mit diesem Übereinkommen nicht zu vereinbarenden Weise zu handeln. Die Mitglieder
stellen sicher, daß sie sich für die Durchführung gesundheitspolizeilicher oder pflanzenschutzrechtlicher
Maßnahmen nur insoweit auf die Dienste nichtstaatlicher Stellen stützen, als diese Stellen dieses
Übereinkommen einhalten.
Artikel 14
Schlußbestimmungen
Die am wenigsten entwickelten Mitglieder können die Durchführung dieses Übereinkommens in bezug auf
gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, die sich auf die Einfuhr oder auf
Einfuhrwaren auswirken, um fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens aufschieben. Andere
Entwicklungsland-Mitglieder können die Durchführung dieses Übereinkommens mit Ausnahme des Artikels 5
Absatz 8 und des Artikels 7 in bezug auf bestehende gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche
Maßnahmen, die sich auf die Einfuhr oder auf Einfuhrwaren auswirken, um zwei Jahre nach dem Inkrafttreten
des WTO-Abkommens aufschieben, wenn die Durchführung des Übereinkommens durch Mangel an technischem
Sachverstand, technischer Infrastruktur oder Ressourcen verhindert wird.
ANHANG A
DEFINITIONEN (4)



EUR-Lex - 21994A1223(05) - DE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A1223(05):DE:HTML[03.12.2013 11:30:36]

Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten die folgenden Definitionen:
1. Gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahme - Jede Maßnahme, die angewendet wird
a) zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Tieren oder Pflanzen im Gebiet des Mitglieds vor Gefahren,
die durch die Einschleppung, das Auftreten oder die Verbreitung von Schädlingen, Krankheiten,
krankheitsübertragenden oder krankheitsverursachenden Organismen entstehen;
b) zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen oder Tieren im Gebiet des Mitglieds vor Gefahren,
die durch Zusätze, Verunreinigungen, Toxine oder krankheitsverursachende Organismen in Nahrungsmitteln,
Getränken oder Futtermitteln entstehen;
c) zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen im Gebiet des Mitglieds vor Gefahren, die durch
von Tieren, Pflanzen oder Waren daraus übertragene Krankheiten oder durch die Einschleppung, das Auftreten
oder die Verbreitung von Schädlingen entstehen;
d) zur Verhütung oder Begrenzung sonstiger Schäden im Gebiet des Mitglieds, die durch die Einschleppung, das
Auftreten oder die Verbreitung von Schädlingen entstehen.
Zu den gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen gehören alle einschlägigen Gesetze,
Erlasse, Verordnungen, Auflagen und Verfahren, einschließlich Kriterien in bezug auf das Endprodukt, ferner
Verfahren und Produktionsmethoden, Prüf-, Inspektions-, Zertifizierungs- und Genehmigungsverfahren,
Quarantänemaßnahmen einschließlich der einschlägigen Vorschriften für die Beförderung von Tieren oder
Pflanzen oder die für ihr Überleben während der Beförderung notwendigen materiellen Voraussetzungen,
Bestimmungen über einschlägige statistische Verfahren, Verfahren der Probenahme und der Risikobewertung
sowie unmittelbar mit der Sicherheit von Nahrungsmitteln zusammenhängende Verpackungs- und
Kennzeichnungsvorschriften.
2. Harmonisierung - Die Festlegung, Anerkennung und Anwendung gemeinsamer gesundheitspolizeilicher und
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen durch verschiedene Mitglieder.
3. Internationale Normen, Richtlinien und Empfehlungen
a) für die Nahrungsmittelsicherheit die Normen, Richtlinien und Empfehlungen der Kommission des Codex
Alimentarius in bezug auf Nahrungsmittelzusätze, Rückstände von Tierarzneimitteln und Pestiziden,
Verunreinigungen, Analyse- und Probenahmemethoden sowie Verhaltenskodizes und Richtlinien für die Praxis;
b) für Tiergesundheit und Zoonosen die Normen, Richtlinien und Empfehlungen, die unter der Schirmherrschaft
des Internationalen Tierseuchenamts entwickelt werden;
c) für Pflanzengesundheit die internationalen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, die unter der
Schirmherrschaft des Sekretariats der Internationalen Pflanzenschutzkonvention in Zusammenarbeit mit im
Rahmen der Internationalen Pflanzenschutzkonvention tätigen regionalen Organisationen entwickelt werden;
d) für Angelegenheiten, die nicht durch die obengenannten Organisationen abgedeckt sind, geeignete Normen,
Richtlinien und Empfehlungen anderer einschlägiger internationaler Organisationen, deren Mitgliedschaft nach
Feststellung des Ausschusses allen Mitgliedern offensteht.
4. Risikobewertung - Die Bewertung der Wahrscheinlichkeit der Einschleppung, des Auftretens oder der
Verbreitung von Schädlingen oder Krankheiten im Gebiet eines Einfuhrmitglieds unter Berücksichtigung der
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen, die angewendet werden könnten, und der
potentiellen biologischen oder wirtschaftlichen Folgen oder die Bewertung der möglichen schädlichen
Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen oder Tieren, die durch das Vorkommen von Zusätzen,
Verunreinigungen, Toxinen oder krankheitsverursachenden Organismen in Nahrungsmitteln, Getränken oder
Futtermitteln entstehen.
5. Angemessenes gesundheitspolizeiliches oder pflanzenschutzrechtliches Schutzniveau - Das Schutzniveau, das
von dem Mitglied, welches eine gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahme zum Schutz des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen in seinem Gebiet trifft, als angemessen
erachtet wird.
Anmerkung: Viele Mitglieder bezeichnen diesen Begriff ansonsten als "annehmbares Risikoniveau".
6. Schädlings- oder krankheitsfreies Gebiet - Ein Gebiet - ein ganzes Land, ein Teil eines Landes oder alle oder
bestimmte Teile mehrerer Länder -, in dem nach Feststellung der zuständigen Behörden ein bestimmter
Schädling oder eine bestimmte Krankheit nicht vorkommt.
Anmerkung: Ein schädlings- oder krankheitsfreies Gebiet kann - innerhalb eines Landes oder einer alle oder
bestimmte Teile mehrerer Länder umfassenden geographischen Region - ein Gebiet umschließen, von einem
Gebiet umschlossen sein oder an ein Gebiet angrenzen, in dem bekanntermassen ein bestimmter Schädling oder
eine bestimmte Krankheit vorkommt, der betreffende Schädling oder die betreffende Krankheit jedoch durch
regionale Kontrollmaßnahmen, wie die Festlegung von Schutz-, Überwachungs- oder Pufferzonen, begrenzt oder
ausgerottet wird.
7. Gebiet mit geringem Auftreten von Schädlingen oder Krankheiten - Ein Gebiet - ein ganzes Land, ein Teil
eines Landes oder alle oder verschiedene Teile mehrerer Länder -, in dem nach Feststellung der zuständigen
Behörden ein bestimmter Schädling oder eine bestimmte Krankheit nur in geringem Masse vorkommt und
wirksame Überwachungs-, Kontroll- oder Ausrottungsmaßnahmen getroffen worden sind.
ANHANG B
TRANSPARENZ DER GESUNDHEITSPOLIZEILICHEN UND PFLANZENSCHUTZRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN
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Veröffentlichung
1. Die Mitglieder stellen sicher, daß alle gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften (5),
die erlassen worden sind, unverzueglich so veröffentlicht werden, daß interessierte Mitglieder davon Kenntnis
nehmen können.
2. Ausser in dringenden Fällen räumen die Mitglieder zwischen der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten einer
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Vorschrift eine ausreichende Frist ein, damit die Erzeuger
in den Ausfuhrmitgliedern und vor allem in den Entwicklungsland-Mitgliedern Zeit haben, ihre Erzeugnisse oder
Erzeugungsmethoden den Erfordernissen des Einfuhrmitglieds anzupassen.
Auskunftsstellen
3. Jedes Mitglied stellt sicher, daß es eine Auskunftsstelle gibt, die dafür zuständig ist, alle sinnvollen Anfragen
von interessierten Mitgliedern zu folgenden Punkten zu beantworten sowie die entsprechenden Dokumente zur
Verfügung zu stellen:
a) alle gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften, die in seinem Gebiet erlassen oder
entworfen worden sind;
b) alle Kontroll- und Inspektionsverfahren, Erzeugungs- und Quarantänevorschriften, Genehmigungsverfahren
für Toleranzen für Pestizide und Zusätze in Nahrungsmitteln, die in seinem Gebiet durchgeführt werden;
c) Risikobewertungsverfahren, in Betracht gezogene Faktoren sowie die Festlegung des angemessenen
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Schutzniveaus;
d) die Mitgliedschaft oder Teilnahme des Mitglieds oder der zuständigen Stellen in seinem Gebiet in
internationalen und regionalen Organisationen und Systemen im Bereich gesundheitspolizeilicher und
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen und bei bilateralen und multilateralen Übereinkünften und Vereinbarungen
im Rahmen dieses Übereinkommens sowie den Wortlaut dieser Übereinkünfte und Vereinbarungen.
4. Die Mitglieder stellen sicher, daß Kopien von Dokumenten, die von interessierten Mitgliedern beantragt
werden, abgesehen von den Zustellungskosten zum selben Preis (sofern nicht unentgeltlich) zur Verfügung
gestellt werden wie den Staatsangehörigen (6) des betreffenden Mitglieds.
Notifikationsverfahren
5. Besteht keine internationale Norm, Richtlinie oder Empfehlung oder weicht der Inhalt einer entworfenen
gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Vorschrift wesentlich vom Inhalt einer internationalen
Norm, Richtlinie oder Empfehlung ab und kann die betreffende Vorschrift eine erhebliche Auswirkung auf den
Handel anderer Mitglieder haben, so werden die Mitglieder
a) die beabsichigte Einführung einer bestimmten Vorschrift zu einem angemessenen frühen Zeitpunkt so
bekanntmachen, daß interessierte Mitglieder davon Kenntnis nehmen können;
b) den anderen Mitgliedern über das Sekretariat die Erzeugnisse notifizieren, für die die etnworfenen
Vorschriften gelten werden, und kurz Zweck und Gründe der Einführung dieser Vorschriften angeben. Solche
Notifikationen erfolgen zu einem angemessenen frühen Zeitpunkt, wenn noch Änderungen angebracht und
Bemerkungen in Betracht gezogen werden können;
c) auf Ersuchen anderen Mitgliedern Kopien der entworfenen Vorschriften zur Verfügung stellen und, sofern
möglich, die Teile bezeichnen, deren Inhalt wesentlich von den einschlägigen internationalen Normen, Richtlinien
oder Empfehlungen abweicht;
d) anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung eine angemessene Frist für schriftliche Bemerkungen einräumen,
diese Bemerkungen auf Ersuchen erörtern sowie die schriftlichen Bemerkungen und die Ergebnisse der
Erörterungen in Betracht ziehen.
6. Ein Mitglied kann jedoch, sofern es dies als notwendig erachtet, in Absatz 5 aufgezählte Schritte unterlassen,
wenn sich für es dringende Probleme des Gesundheitschutzes ergeben oder zu ergeben drohen, vorausgesetzt,
daß dieses Mitglied
a) den anderen Mitgliedern über das Sekretariat unverzueglich die betreffende Vorschrift und die Erzeugnisse,
für die sie gilt, sowie den Zweck und die Gründe der Einführung der Vorschrift einschließlich der Art der
dringenden Probleme notifiziert;
b) auf Ersuchen den anderen Mitgliedern Kopien der Vorschrift zur Verfügung stellt;
c) anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung die Möglichkeit einräumt, schriftliche Bemerkungen abzugeben,
diese Bemerkungen auf Ersuchen erörtert sowie diese schriftlichen Bemerkungen und die Ergebnisse dieser
Erörterungen in Betracht zieht.
7. Notifikationen an das Sekretariat erfolgen in englischer, französischer oder spanischer Sprache.
8. Die Industrieland-Mitglieder stellen auf Ersuchen anderer Mitglieder Übersetzungen der von einer Notifikation
erfassten Dokumente oder, im Falle umfangreicher Dokumente, von Zusammenfassungen davon in englischer,
französischer oder spanischer Sprache zur Verfügung.
9. Das Sekretariat übermittelt Kopien dieser Notifikationen an alle Mitglieder sowie an alle interessierten
internationalen Organisationen und lenkt die Aufmerksamkeit der Entwicklungsland-Mitglieder auf alle
Notifikationen, die Erzeugnisse von besonderem Interesse für sie betreffen.
10. Die Mitglieder bezeichnen eine einzige Behörde der Zentralregierung, die auf interner Ebene für die
Durchführung der Bestimmungen über die Notifikationsverfahren gemäß den Absätzen 5, 6, 7 und 8 zuständig
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ist.
Allgemeine Vorbehalte
11. Dieses Übereinkommen verpflichtet ein Mitglied nicht dazu,
a) Einzelheiten oder Kopien von Entwürfen in anderen Sprachen als derjenigen des Mitglieds zur Verfügung zu
stellen oder Dokumente in anderen Sprachen als derjenigen des Mitglieds zu veröffentlichen, ausgenommen
gemäß Absatz 8;
b) vertrauliche Angaben preiszugeben, die die Durchsetzung von gesundheitspolizeilichen oder
pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften behindern oder den berechtigten Geschäftsinteressen einzelner
Unternehmen zuwiderlaufen würden.
ANHANG C
KONTROLL-, INSPEKTIONS- UND GENEHMIGUNGSVERFAHREN (7)
1. Die Mitglieder stellen in bezug auf Verfahren zur Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung
gesundheitspolizeilicher oder pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen sicher, daß
a) solche Verfahren so rasch wie möglich und in einer für eingeführte Erzeugnisse nicht weniger günstigen
Weise als für gleichartige einheimische Erzeugnisse eingeleitet und abgeschlossen werden;
b) die normale Bearbeitungsdauer jedes Verfahrens veröffentlicht wird oder die voraussichtliche
Bearbeitungsdauer dem Anmelder auf Ersuchen mitgeteilt wird; nach Eingang einer Anmeldung prüft die
zuständige Stelle unverzueglich die Vollständigkeit der Unterlagen und unterrichtet den Anmelder genau und
vollständig über alle Mängel; die zuständige Stelle übermittelt dem Anmelder so rasch wie möglich die
Ergebnisse des Verfahrens in genauer und vollständiger Weise, damit, wenn nötig, entsprechende Änderungen
vorgenommen werden können; auch wenn die Anmeldung Mängel aufweist, fährt die zuständige Stelle auf
Ersuchen des Anmelders soweit wie möglich mit dem Verfahren fort; der Anmelder wird auf Ersuchen über den
Verfahrensstand unterrichtet, wobei etwaige Verzögerungen begründet werden;
c) die verlangten Angaben auf das für angemessene Kontroll-, Inspektions- und Genehmigungsverfahren
einschließlich der Genehmigung von Zusätzen oder der Festlegung von Toleranzen für Verunreinigungen in
Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln erforderliche Maß beschränkt werden;
d) Angaben vertraulicher Natur über eingeführte Erzeugnisse, die sich aus Kontroll-, Inspektions- und
Genehmigungsverfahren ergeben oder im Zusammenhang mit diesen zur Verfügung gestellt werden, genauso
wie vertrauliche Angaben über einheimische Erzeugnisse und in einer Weise behandelt werden, daß berechtigte
Geschäftsinteressen geschützt werden;
e) die Erfordernisse der Kontrolle, Inspektion oder Genehmigung einzelner Muster eines Erzeugnisses auf das
vertretbare und erforderliche Maß beschränkt werden;
f) alle Gebühren, die für ein Verfahren bei einem eingeführten Erzeugnis erhoben werden, in angemessenem
Verhältnis zu den Gebühren stehen, die für gleichartige einheimische Erzeugnisse zu entrichten sind, und nicht
höher sind als die tatsächlichen Kosten der erbrachten Dienstleistung;
g) bei der Wahl des Standorts der für die Verfahren benutzten Einrichtungen und der Auswahl der Proben für
eingeführte Erzeugnisse die gleichen Kriterien zugrunde gelegt werden wie für einheimische Erzeugnisse, um
Schwierigkeiten für Anmelder, Einführer, Ausführer oder ihre Vertreter auf ein Mindestmaß zu beschränken;
h) wenn Spezifikationen des Erzeugnisses nach seiner Kontrolle oder Inspektion anhand der geltenden
Vorschriften geändert werden, das Verfahren für das geänderte Erzeugnis auf das Maß beschränkt wird, das
notwendig ist, um angemessenes Vertrauen in die weitere Übereinstimmung dieses Erzeugnisses mit den
betreffenden Vorschriften zu erlauben;
i) ein Verfahren zur Prüfung von Beschwerden über die Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens
besteht und eine Berichtigung vorgenommen werden kann, wenn eine Beschwerde begründet ist.
Wendet ein Einfuhrmitglied ein System zur Genehmigung der Verwendung von Nahrungsmittelzusätzen oder zur
Festlegung von Toleranzen für Verunreinigungen in Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln an, das den
Zugang zu seinem Binnenmarkt für Erzeugnisse bei fehlender Genehmigung verbietet oder beschränkt, so zieht
das betreffende Einfuhrmitglied die Anwendung einer einschlägigen internationalen Norm als Grundlage für den
Marktzugang in Betracht, bis eine endgültige Feststellung getroffen wird.
2. Schreibt eine gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahme Kontrollen auf der Ebene der
Erzeugung vor, so gewährt das Mitglied, in dessen Gebiet die Erzeugung stattfindet, die notwendige
Unterstützung zur Erleichterung solcher Kontrollen und der Arbeit der Kontrollbehörden.
3. Dieses Übereinkommen hindert die Mitglieder nicht daran, in ihrem Gebiet eine vertretbare Inspektion
durchzuführen.
(1) In diesem Übereinkommen gilt die Bezugnahme auf Artikel XX Buchstabe b) auch für die einführenden
Bestimmungen zu diesem Artikel.
(2) Für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 3 liegt eine wissenschaftliche Begründung vor, wenn ein Mitglied auf
der Grundlage einer Prüfung und Bewertung verfügbarer wissenschaftlicher Angaben gemäß den einschlägigen
Bestimmungen diese Übereinkommens festlegt, daß die einschlägigen internationalen Normen, Richtlinien oder
Empfehlungen nicht ausreichen, um das für angemessen erachtete Schutzniveau zu erreichen.
(3) Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 6 ist eine Maßnahme nicht handelsbeschränkender als notwendig,
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wenn keine andere Maßnahme unter vertretbaren technischen und wirtschaftlichen Bedingungen zur Verfügung
steht, die das angemessene Schutzniveau erreicht und wesentlich weniger handelsbeschränkend ist.
(4) Für die Zwecke dieser Definitionen schließt der Begriff "Tiere" Fische und wildlebende Tiere, der Begriff
"Pflanzen" Wälder und wildlebende Pflanzen, der Begriff "Schädlinge" Unkraut und der Begriff
"Verunreinigungen" Rückstände von Pestiziden und Tierarzneimitteln sowie Fremdstoffe ein.
(5) Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen wie Gesetze, Erlasse oder Verordnung mit
allgemeiner Geltung.
(6) "Staatsangehörige" sind in diesem Zusammenhang im Falle eines besonderen Zollgebiets, das Mitglied der
WTO ist, natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz oder mit einer tatsächlichen und effektiven
Gewerbe- oder Handelsniederlassung in diesem Zollgebiet.
(7) Kontroll-, Inspektions- und Genehmigungsverfahren schließen unter anderem Probenahme- und
Zertifizierungsverfahren ein.

Verwaltet vom Amt für Veröffentlichungen
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